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Sehr geehrte Damen und Herren,

die Innenstadt ist das Gesicht einer Stadt. Hier treffen 
sich Menschen, verbringen Zeit miteinander und nut-
zen die vielfältigen Einkaufsmöglichkeiten. Sie schät-
zen ein lebendiges und attraktives Zentrum mit Wohl-
fühlatmosphäre. 

Wir unterstützen unsere Städte und Gemeinden und 
fördern den Erhalt und die Entwicklung unserer Stadt- 
und Ortskerne. Gemeinsam wollen wir attraktive 
Standorte schaffen und den unterschiedlichen Her-
ausforderungen in den Bereichen Wohnen, Arbeiten, 
Einkaufen und Kultur Rechnung tragen. 

Hier nutzen wir die Möglichkeiten, die uns das Bau-
recht bietet. Wir suchen langfriste Lösungen zur Be-
wältigung des Strukturwandels, setzen aber auch auf 
kurzfristige Aktionen zur Belebung der Innenstädte 
für die Zeit nach Corona.

Erleben Sie unsere lebenswerten Städte wieder neu!

Ihre 

Kerstin Schreyer, MdL		
Staatsministerin 	



Vorübergehende Veranstaltungen

	� Für die vorübergehende Durchführung von Veran-
staltungen ist keine Baugenehmigung erforderlich. 
Im Regelfall genügt eine Anzeige nach Landes-
straf- und Verordnungsgesetz bei der Gemeinde.

	� Sollen Veranstaltungen vor mehr als 200 Besu-
chern vorübergehend in den Räumen bestehender 
Gebäude durchgeführt werden, die nicht den An-
forderungen der Versammlungsstättenverordnung 
entsprechen oder als Versammlungsräume geneh-
migt sind, ist das der unteren Bauaufsichtsbehör-
de anzuzeigen.

	� Weiterführende Hinweise:  
			   
	                Merkblatt für Vereinsfeiern 
	                https://www.stmb.bayern.de/assets/stmi/ 
                   med/aktuell/190529_merkblatt_vereinfeins 
		         feier_internet.pdf 
 
 
 
 
 

OTTO ON TOUR - UNTERWEGS 
Stadtraum anders nutzen
Ein Projekt der Stadt Augsburg im 
Rahmen der Städtebauförderung



Vergrößerung 
von Freischankflächen 

	� Im Sommer wird die Einrichtung oder Ver-
größerung von Freischankflächen wieder 
eine Rolle spielen. 

	� Während der Pandemie wird das nicht mit 
einer Erhöhung der Gastplatzzahlen verbun-
den sein.

	� Die gastronomiefreundlichen Lösungen, die 
im letzten Jahr mit den „Schanigärten“ ge-
funden wurden, sollen auch in diesem Jahr 
wieder möglich sein.

	� Wo keine Nachbarkonflikte zu befürchten 
sind, kann der Vollzug der baurechtlichen 
Genehmigungspflicht für Freischankflächen 
mit mehr als 40 m2 Fläche ausgesetzt wer-
den.

Schanigarten in der  
Thalkirchnerstraße, München



Umnutzung von Leerstand
	� Durch die Änderung der Bayerischen Bauordnung 

(BayBO) zum 1. Februar 2021 ist die Umnutzung von 
bestandsgeschützten Aufenthaltsräumen zu Wohn-
raum erleichtert worden.

	� In solchen Fällen können die jetzigen Anforderungen 
an Abstandsflächen, tragende Wände und Stützen, 
Außenwände, Brandwände, Decken und Dächer unbe-
rücksichtigt bleiben. Anpassungsmaßnahmen an ak-
tuelles Recht sind hier nicht erforderlich.

Urbane Gebiete
	� Mit der Baugebietskategorie „Urbane Gebiete“ wurde 

den Kommunen ein bauplanungsrechtliches Instru-
ment zur Erleichterung des Planens und Bauens in in-
nerstädtischen Gemengelagen zur Verfügung gestellt. 

	� Es ermöglicht eine räumliche Nähe von wichtigen 
Funktionen wie Wohnen, Arbeiten, Versorgung, Bil-
dung, Kultur und Erholung. 

	� Damit soll planerisch die „nutzungsgemischte Stadt 
der kurzen Wege“ verwirklicht werden können.

Wiederentdeckte Innenstadt 
Gebäudesanierung in der Stadt Fürth
im Rahmen der Städtebauförderung
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